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RATGEBER | GELD

Vererben und Verschenken will optimiert sein <M2>

Rund
90 Milliarden Franken

werden in der Schweiz

jährlich vererbt. Das macht die

Bedeutung einer frühzeitigen
Planung seitens der potenziel-
len Erblasser bewusst. Dabei

gilt es, etwa mit Blick auf die

Existenzsicherang des Lebens-

partners, die Steuern oder die

Weiterführung eines Geschäfts,

das Beste aus dem Nachlass zu
machen.

Sind keine Vorkehrungen ge-

troffen, gilt das Erbrecht. Es

regelt, wer und wie viel er von
Gesetzes wegen erhält. Sind

Ehegatte und Kinder vorhan-
den, erben diese je zur Hälfte.
Oft ist dies indes unzweck-

mässig oder entspricht nicht
den Vorstellungen des Erb-

lassers. Um anders zu teilen,
kommt ein Testament in Frage.

Ausser dass die abfassende Per-

son zum Zeitpunkt der Testa-

mentsschreibung mündig und

urteilsfähig sein, das Testament

handschriftlich verfasst sein

muss sowie Ort, Datum und
Unterschrift benötigt, bestehen

für die einfachste Version keine

Vorschriften. Ein Testament
kann jederzeit widerrufen und
durch eine neuere Fassung
ersetzt werden.

Allerdings ist ein Erblasser

nicht frei, wem er wie viel ver-
erben will. Ehegatte und Kinder
haben Ansprach auf Pflichtteile.
Nur für die verbleibende freie

Quote kann ein Erblasser nach
Belieben Personen oder Insti-
tutionen begünstigen.

Erbvertrag statt Testament
Eine strengere Form stellt ein

Erbvertrag dar. Er wird auf Ge-

genseitigkeit abgeschlossen
und öffentlich beurkundet. Der

Vertrag lässt sich nur mit dem
Einverständnis aller Beteilig-
ten wieder auflösen. Dafür bie-
tet er Flexibilität. Beispielswei-
se können Kinder auf ihre An-
teile verzichten, solange noch

Alfred Ernst ist selbstständiger

Finanzberater und Vermögens-
Verwalter. Er gründete unter

anderem die Firma Ernst &

Zambra Allfinanz AG in Zürich.

ein Elternteil lebt. In diesem

Punkt geraten Erben nämlich
bisweilen in die Zwickmühle:
Wenn ein Vermögen zum gross-
ten Teil aus dem Haus oder ei-

ner Firma besteht, kann selbst
die Auszahlung des Pflichtteils

unmöglich sein. Dann müsste
der Vermögenswert verkauft
werden. Mit einem Erbvertrag
kann dies verhindert werden.
Freilich darf er keine Abma-

chung enthalten, die Pflicht-
teile von Parteien verletzt, die
dem Vertrag nicht zugestimmt
haben.

Zwar haben die meisten Kan-

tone (Ausnahmen Genf, Jura,

Waadt) die Erbschaftssteuer

unter Ehegatten abgeschafft.
Für Nachkommen kennen acht

Kantone eine Steuerpflicht. Die

Steuerplanung beginnt schon

bei der Wahl des Güterstandes,
der auch nach der Eheschlies-

sung noch veränderbar ist. Je

nach Güterstand fällt das Erbe

einer verstorbenen Person

nämlich unterschiedlich aus.

Die Erben in der Schweiz sind

im Schnitt selber schon 60-

jährig. Dringender benötigt hät-

te man das Geld vielfach in

jüngeren Jahren. Eine Sehen-

kung kann da eine Lösung sein.

In diesem Zusammenhang
steht auch die Nutzniessung.
Das Vermögen geht auf die

Kinder über, Aufwände und

Erträge fallen weiter bei den

Eltern an. Auch ein Wohnrecht
für die Eltern in dem an die

jüngere Generation übergebe-

nen Haus kann eine Form der

Nutzniessung sein. Da eine

Nutzniessung den Wert eines

Vermögens schmälert, resultie-

ren Steuereinsparungen.

Steuern berücksichtigen
Sind Immobilien in Sehen-

kungen oder Erbschaften in-
volviert, sollte man die bei
einem späteren Verkauf fällig
werdende Grundstückgewinn-
Steuer bereits beim Vermö-

gensübergang berücksichti-

gen. Bei Liegenschaften liegt
die Steuerhoheit beim Kanton,
in dem sich die Immobilie be-

findet. Bei beweglichen Ver-

mögenswerten ist der letzte
Wohnort des Erblassers ent-
scheidend. Es erstaunt daher

nicht, wenn vermögende Per-

sonen ihren Alterssitz dort
wählen, wo keine oder geringe
Erbschaftssteuern anfallen.

Mit Lebensversicherungen
lassen sich Vorkehrungen aus-
serhalb des Erbrechts treffen,

beispielsweise für Konkubinats-

paare. Hinterlässt ein unver-
heirateter Mann Kinder und Le-

benspartnerin, dann erben die

Kinder von Gesetzes wegen,
die Lebenspartnerin hingegen
nicht. Dies kann teilweise kor-

rigiert werden, indem der Erb-

lasser die Kinder im Testament

auf den Pflichtteil setzt und die

freie Quote der Lebenspartnerin
vermacht. Soll die Lebenspart-
nerin darüber hinaus begünstigt
werden, kann dies mit einer
reinen Todesfallrisikoversiche-

rung erreicht werden. Bei ge-
mischten Versicherungen zählt
das Kapital zum Erbe und unter-

liegt der Pflichtteilregelung.
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